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Bedingungen für die Vergabe von  Reisestipendien 
 

Die Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa gibt mit ihren Reisestipendien Jugendlichen die Chance, zu reisen und  Europa zu 

erkunden. Damit bietet die Schwarzkopf-Stiftung jungen Europäern die Gelegenheit, ihre europäischen Nachbarn kennen zu 

lernen und sich während der Reise mit aktuellen kulturellen oder politischen  Entwicklungen des Gastlandes  auseinan-

derzusetzen. Wichtig ist, dass diese Entwicklungen jeweils im Kontext der Beziehungen des Gastlandes zur Europäischen Union 

betrachtet werden.   

 

1. Das Reisestipendium beträgt € 550 (fünfhundertfünzig Euro). 

Die Auszahlung erfolgt in Höhe von 400 € mit Reisebeginn und in Höhe von 150  € nach Vorlage und Prüfung des Be-

richtes. 

 

2. Für Reisen in das europäische Ausland können sich deutsche Staatsbürger/innen zwischen 18 und 26 Jahren bewerben.  

Für Reisen in Deutschland können sich nicht-deutsche Staatsbürger/innen zwischen 18 und 26 Jahren bewerben.  

 

3. Bewerbungen sind der Schwarzkopf-Stiftung zum 01. März und 01. September (Poststempel) einzureichen. Entschei-

dungen über die Bewerbungen erfolgen innerhalb von zwei Wochen nach dem Abgabetermin.   

 

4. Der/die Bewerber/in kann sein/ihr europäisches Reiseland im Rahmen der unter Nr. 2 festgelegten Vergabekriterien frei 

wählen. Die Reise muss unter einer  bestimmten Arbeitsthematik zu aktuellen kulturellen oder politischen Entwicklun-

gen im Kontext der europäischen Integration durchgeführt werden, die in der Bewerbung beschrieben und erklärt wer-

den muss. Der/die Bewerber/in muss darüber hinaus darlegen, in welcher Weise die erforderlichen Informationen zu 

dem  gewählten Thema in dem Reiseland erworben werden sollen (z.B. Interviews, Umfragen o.ä.).  Das Berichtsthema 

ist in der Bewerbung festzulegen und darf nur in Abstimmung mit der Schwarzkopf-Stiftung geändert werden. 

 

5. Die Reise muss allein geplant und durchgeführt werden und mindestens drei Wochen bzw. höchstens sechs Wochen 

dauern. 

 

6. Spätestens drei Monate nach dem Ende der Reise hat die Stipendiatin oder der Stipendiat der Schwarzkopf-Stiftung ei-

nen fundierten Bericht von mindestens 10 DINA4 Seiten über die Reise vorzulegen. Der Bericht muss deutlich machen, 

welche Recherchen zu dem Arbeitsthema durchgeführt worden sind, welche Erkenntnisse erworben wurden und 

außerdem die Erfahrungen und Eindrücke der Reise reflektieren. Der/die Stipendiat/in erklärt ihr/sein Einverständnis 

mit einer Publikation seines/ihres Berichts.  

 

7. Dem Bericht müssen Belege beigefügt sein, die den Aufenthalt in dem Reiseland nachvollziehbar machen. 

 

8. Bewerbungen und Berichte müssen in deutscher oder englischer Sprache eingereicht werden.  

 

9. Bewerbungen können per Post  oder E-Mail eingereicht werden. Mit der Bewerbung erwartet die Schwarzkopf-Stiftung 

• einen tabellarischen Lebenslauf, 

• eine Erklärung des gewählten Themas  sowie eine Begründung der Wahl des Reiselandes,  

• Einzelheiten  der zur  Umsetzung des Themas geplanten Methoden und zur  Reiseroute, 

• ein ausgefülltes und unterschriebenes Anmeldeformular, 

• die unterzeichneten Vergabebedingungen. 

 

Ich habe die Bedingungen für die Vergabe des Reisestipendiums zur Kenntnis genommen und bin mit ihnen einverstanden. Bei 

Nichteinhaltung verpflichte ich mich zur Rückzahlung. 

 

                               

………………  ...................................................                                   ……………………………………………………………. 

      Ort                 Datum                                                            Unterschrift 

 
 
 


